Anderungsdatum: 13/11/2020

Anderung: 5

SICHERHEITSDATENBLATT

Armor AllI® Shield Autowasche
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Annex Il, geéndert.

Ersetzt Datum: 19/03/2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname

Produktnummer

Armor All® Shield Autowasche

18520

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen

Verwendungen, von denen
abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Autowartungsprodukt.

Es sind keine spezifischen Anwendungen identifiziert, von denen abgeraten wird.

Lieferant

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon

Energizer Trading Ltd

Sword House

Totteridge Road

High Wycombe

HP13 6DG

UK

Tel: +44 845 602 1995
euregulatory@energizer.com

+44 1495 350234
Montag - Donnerstag: 8.30 - 17.00
Freitag: 8.30 - 15.30

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Klassifizierung (EG 1272/2008)

Physikalische Gefahren
Gesundheitsgefahren
Umweltgefahren

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenhinweise
Sicherheitshinweise

Zusétzliche Angaben zur
Kennzeichnung

Etikettierung von Wasch und
Reinigungsmitteln

2.3. Sonstige Gefahren

Nicht Eingestuft
Nicht Eingestuft

Nicht Eingestuft

NC Nicht Eingestuft

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Mit Konservierungsmittel (ODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, DMDM HYDANTOIN

behandelte Ware.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

< 5% anionische Tenside, < 5% nichtionische Tenside, < 5% Polycarboxylate, Enthalt DMDM

HYDANTOIN, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE
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Armor AlI® Shield Autowasche

Dieses Produkt enthélt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Natriumdodecylbenzolsulfonat 2-<3%

CAS-Nummer: 25155-30-0 EG-Nummer: 246-680-4

Klassifizierung
Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H312
Eye Irrit. 2 - H319

Der volle Wortlaut der Gefahrenhinweise ist in Abschnitt 16 angegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnhahmen

Allgemeine Information Person an die frische Luft bringen und warm und in einer Position ruhig stellen, in der sie
leicht atmet
Einatmen Bei anhaltendem Hustenreiz oder Husten, wie folgt vorgehen: Die Person an die frische Luft

bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen. Bei starken oder anhaltenden Symptomen
medizinische Hilfe aufsuchen.

Verschlucken Mund griindlich mit Wasser ausspuilen. Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den
Mund verabreichen. Kein Erbrechen einleiten, es sei denn unter arztlicher Aufsicht. Bei
Erbrechen sollte der Kopf nach unten gehalten werden, damit das Erbrochene nicht in die
Lungen eintritt. Bei starken oder anhaltenden Symptomen medizinische Hilfe aufsuchen.

Hautkontakt Kontaminierte Kleidung ausziehen und Haut griindlich mit viel Wasser spllen. Spiilen
mindestens 15 Minuten lang fortsetzen. Bei starken oder nach dem Waschen anhaltenden
Symptomen medizinische Hilfe aufsuchen.

Augenkontakt Sofort mit ausreichend Wasser abspiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Maoglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Bei starken oder nach dem Waschen anhaltenden
Symptomen medizinische Hilfe aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Allgemeine Information Die Schwere der beschriebenen Symptome variiert abhangig von der Konzentration und der
Dauer der Exposition.

Einatmen Langere oder wiederholte Exposition gegeniiber hoch konzentrierten Dampfen kénnen zu
folgenden unerwiinschten Auswirkungen fiihren: Schlafrigkeit. Benommenheit.

Verschlucken Kann bei Verschlucken Unwohlsein verursachen.
Hautkontakt Lang anhaltender Hautkontakt kann Rétung und Reizung verursachen.
Augenkontakt Kann Reizungen verursachen.

4 3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Anmerkungen fiir den Arzt Symptomatisch behandeln. Betroffene Person ist unter Beobachtung zu halten.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekéampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Léschmittel Loéschen mit alkoholbestéandigem Schaum, Kohlendioxid, Trockenpulver oder Wassernebel.
Geeignete Brandbekampfungsmittel fir umgebendes Feuer verwenden.
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Armor AlI® Shield Autowasche

Ungeeignete Loschmittel Wasserstrahl nicht zum Ldschen verwenden, da Feuer hierdurch verbreitet wird.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Gefahren Behalter kdnnen bei Erhitzen stark bersten oder explodieren, aufgrund eines GbermafRigen
Druckaufbaus.

Gefahrliche Thermische Zersetzungs- oder Verbrennungsprodukte kdnnen folgende Stoffe enthalten:

Zersetzungsprodukte Kohlenoxide. Giftige Gase oder Dampfe.

5.3. Hinweise fiir die Brandbek&dmpfung

SchutzmaRnahmen wahrend Wasser verwenden, um dem Feuer ausgesetzte Behalter zu kiihlen und die Dampfe zu
der Brandbekédmpfung verteilen.

Besondere Schutzausriistung Schutzausriistung tragen, die fiir die Umgebung geeignet ist. Umluftunabhangiges

fir Brandbekampfer Atemschutzgerat, das im positiven Druckmodus arbeitet (SCBA) und geeignete
Schutzkleidung tragen. Feuerwehr-Kleidung entsprechend der europdischen Norm EN469
(einschlieBlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe) wird fir einen Mindestschutz bei
Unféllen mit Chemikalien sorgen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRhahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Persoénliche Schutzkleidung tragen, wie in Abschnitt 8 dieses SDB beschrieben Alle Ziindquellen
Vorsorgemafhahmen entfernen, wenn gefahrlos mdéglich. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen

UmweltschutzmalRhahmen Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser oder auf den Boden gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Methoden zur Reinigung Schutzkleidung tragen, wie in Abschnitt 8 dieses SDB beschrieben Nicht Rauchen, keine
Funken, Flammen oder andere Ziindquellen in der Nahe von Verschittetem. Alle Ziindquellen
entfernen, wenn gefahrlos maéglich. Nicht berihren oder in verschiittetes Material treten. Mit
Vermiculit, trockenem Sand oder Erde aufnehmen und in Behalter Gberfihren. Nur
funkenfreies Werkzeuge verwenden. Inhalt von Behalter mit gesammeltem verschiittetem
Material muss korrekt gekennzeichnet werden und mit Gefahrensymbol versehen werden.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Siehe Abschnitt 11 fiir weitere Details zu den Gesundheitsgefahren. Fur Abfallentsorgung
siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBnahmen bei der Herstellerempfehlungen lesen und befolgen. Schutzkleidung tragen, wie in Abschnitt 8 dieses

Verwendung SDB beschrieben Behalter und zu befiillende Anlage erden. MaRnahmen gegen
elektrostatische Aufladungen treffen. Von Hitze, Funken und offener Flamme fernhalten Fir
ausreichende Bellftung sorgen.

Allgemeine Arbeitshygiene-  Augenkontakt und langeren Hautkontakt vermeiden. Gute personliche HygienemaRnahmen

MaRnahmen sollten eingehalten werden. Vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes Hande und alle
kontaminierten Kérperstellen mit Wasser und Seife waschen. Bei Gebrauch nicht essen,
trinken oder rauchen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

SchutzmaBlnahmen zu der An einem kihlen und gut belifteten Ort aufbewahren. Von Hitze, Funken und offener Flamme
Lagerung fernhalten MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
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Armor AlI® Shield Autowasche

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmungsgemale Die bestimmungsgemafien Verwendungen dieses Produktes sind in Abschnitt 1.2
Endverwendung(-en) beschrieben.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Gberwachende Parameter

Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

DNEL Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 73.4 mg/m?
Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 4.16 mg/kg/Tag
Arbeiter - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 0.09 mg/cm?
Allgemeine Bevolkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 21.73
mg/m?
Allgemeine Bevolkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 2.5
mg/kg/Tag
Allgemeine Bevolkerung - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 0.056 mg/cm?
Allgemeine Bevolkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 6.25
mg/kg/Tag

PNEC SiRwasser; 0.007 mg/l
Meerwasser; 0.001 mg/I|
Klaranlage; 830 mg/l
Sediment (StRwasser); 0.195 mg/kg
Sediment (Meerwasser); 0.019 mg/kg
Erde; 0.035 mg/kg

Sulfonsduren, C14-16-Alkanhydroxy und C14-16-Alken-, Natriumsalze

DNEL Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 152.22 mg/m?®
Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 2158.33 mg/kg/Tag
Allgemeine Bevolkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 45.04
mg/m?
Allgemeine Bevolkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 1295
mg/kg/Tag
Allgemeine Bevolkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 12.95
mg/kg/Tag

PNEC SiRwasser; 0.024 mg/l
SuRwasser, Intermittierende Freisetzung; 0.02 mg/l
Meerwasser; 0.002 mg/I|
Klaranlage; 4 mg/l
Sediment (StBwasser); 0.767 mg/kg
Sediment (Meerwasser); 0.077 mg/kg
Erde; 1.21 mg/kg

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutzausriistung
Geeignete technische Fir ausreichende Bellftung sorgen. Alle Handhabungen sollten nur in gut gelifteten
Steuerungseinrichtungen Bereichen erfolgen. Einatmen der Dampfe und Aerosol/Nebel vermeiden.

Explosionsgeschutzte elektrische Gerate/Luftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.
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Anderungsdatum: 13/11/2020

Augen-/ Gesichtsschutz

Handschutz

Anderer Haut- und
Korperschutz

HygienemaRRnahmen

Atemschutzmittel

Umweltschutzkontrolimafnah
men

Anderung: 5 Ersetzt Datum: 19/03/2020

Armor AlI® Shield Autowasche

Augenschutz entsprechend einer anerkannten Norm sollte getragen werden, wenn eine
Risikobeurteilung ergibt, dass Augenkontakt moglich ist. Sofern die Beurteilung nicht eine
héhere Schutzart erfordert, sollte folgender Schutz getragen werden: Dichtsitzende
Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen.

Chemikalienbestandige, undurchlassige Handschuhe tragen, die einer anerkannten Norm
entsprechen, wenn eine Risikobeurteilung einen méglichen Hautkontakt angibt. Der am
besten geeignete Handschuh sollte in Absprache mit dem Handschuh-Lieferanten / Hersteller,
der Informationen Uber die Durchbruchzeit des Handschuhmaterials geben kann, gewahlt
werden. Es werden haufige Wechsel empfohlen.

Geeignete Kleidung tragen, um wiederholten oder lang anhaltenden Hautkontakt zu
vermeiden.

Im Arbeitsbereich nicht rauchen. Sofort mit Wasser und Seife waschen, wenn Haut
kontaminiert wird. Am Ende jeder Schicht und vor dem Essen, Rauchen und der
Toilettennutzung waschen.

Atemschutz gemaR einer anerkannten Norm sollte getragen werden, wenn eine
Risikobeurteilung das Einatmen von Schadstoffen als méglich beschreibt. Sicherstellen, dass
alle Atemschutzausriistungen geeignet sind fiir den beabsichtigten Gebrauch und mit dem
'CE'-Zeichen gekennzeichnet sind.

Bei Nichtgebrauch Behélter dicht geschlossen halten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinung
Farbe

Geruch
Geruchsschwelle
pH
Schmelzpunkt

Siedebeginn und
Siedebereich

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit
Verdampfungszahl

Entziindbarkeit (fest,
gasférmig)

obere/untere Entziindbarkeits-
oder Explosionsgrenzen;

Dampfdruck
Dampfdichte
Relative Dichte
Schiittdichte

Verteilungskoeffizient

Farbige Flussigkeit.

Orangefarben.

Charakteristisch.

Nicht bestimmt.

pH (konzentrierte Losung): 7.5 - 8.0
Nicht relevant.

~100°C @ 760 mm Hg

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht relevant.

Nicht relevant.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
1.0056

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.
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Selbstentziindungstemperatur Nicht relevant.

Zersetzungstemperatur Nicht relevant.

Viskositéat Nicht bestimmt.

Explosionsverhalten Nicht als explosiv angesehen.

Oxidationsverhalten Die Mischung ist nicht gepriift worden, aber keines der enthaltenen Bestandteile erflllt die

Einstufungskriterien als "oxidierend".

9.2. Sonstige Angaben

Andere Informationen Keine Information erforderlich.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Es gibt keine bekannten Reaktivitdtsgefahren in Verbindung mit diesem Produkt.

10.2. Chemische Stabilitét

Stabilitat Stabil bei normalen Umgebungstemperaturen und bei bestimmungsgemafer Verwendung.

10.3. Méglichkeit gefdhrlicher Reaktionen

Maglichkeit gefahrlicher Tritt nicht auf.
Reaktionen

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unvertragliche Bedingungen  Extreme Hitze fiir Iangere Zeitrdume vermeiden:

10.5. Unvertrégliche Materialien

Unvertragliche Materialien Es ist unwahrscheinlich, dass ein bestimmtes Material bzw. eine bestimmte Materialiengruppe
mit dem Produkt reagiert und zu einer gefahrlichen Situation fihrt.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Keine bei Umgebungstemperaturen. Thermische Zersetzungs- oder Verbrennungsprodukte
Zersetzungsprodukte kénnen folgende Stoffe enthalten: Kohlenoxide. Stickoxide.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat - oral

Anmerkungen (oral LDso) Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Geschéatzte Akute orale 19 960,08
Toxizitat (mg/kg)

Akute Toxizitat - dermal

Anmerkungen (dermal LDso)  Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Geschatzte Akute dermale 43 912,18
Toxizitat (mg/kg)

Akute Toxizitat - inhalativ

Anmerkungen (Inhalation Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
LCoso)

Atzwirkung/Reizwirkung auf die Haut

Atzwirkung/Reizwirkung auf  Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
die Haut
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Schwere Augenschédigung/Augenreizung

Starke Augenveritzung/- Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
reizung

Atemwegssensibilisierung

Atemwegssensibilisierung Aufgrund der verfuigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Hautsensibilisierung

Hautsensibilisierung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Keimzellen-Mutagenitat

Genotoxizitat - in vitro Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Genotoxizitat - in vivo Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Kanzerogenitat

Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat

Reproduktionstoxizitat - Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Fertilitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition)

STOT - einmalige Exposition  Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition)

STOT -wiederholte Exposition Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Aspirationsgefahr
Aspirationsgefahr Eine Aspirationsgefahr wird nicht erwartet, basierend auf der chemischen Struktur.

Toxikologische Angaben zu Bestandteilen

Natriumdodecylbenzolsulfonat

Akute Toxizitat - oral

Anmerkungen (oral LDso))  Acute Tox. 4 - H302 cATpE: Umrechnungswert der akuten Toxizitat.

Geschétzte Akute orale 500,0
Toxizitat (mg/kg)

Akute Toxizitét - dermal

Anmerkungen (dermal Acute Tox. 4 - H312 cATpE: Umrechnungswert der akuten Toxizitat.
LDso)

Geschéatzte Akute dermale 1 100,0
Toxizitat (mg/kg)

Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Starke Augenveratzung/- Eye Irrit. 2 - H319
reizung

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Toxizitat Wird nicht als fischgiftig angesehen. Grof3e oder haufige Freisetzungen kénnen jedoch
gefahrliche Auswirkungen auf die Umwelt haben.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
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Persistenz und Abbaubarkeit Es liegen keine Daten vor.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential Es liegen keine Daten zur Bioakkumulation vor.
Verteilungskoeffizient Nicht bestimmt.

12.4. Mobilitét im Boden

Mobilitat Das Produkt ist wasserloslich.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse von PBT und Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.
vPvB Bewertungen

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen Nicht bestimmt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandiung

Allgemeine Information Reststoffe und Leerbehalter sind in Abstimmung mit den &rtlichen rechtlichen Bestimmungen
der Entsorgung zuzufiihren.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Allgemeines Das Produkt ist nicht beschrankt durch internationale Gefahrgut-Transportvorschriften (IMDG,
IATA, ADR/RID).

14.1. UN-Nummer

Nicht anwendbar.

14.2. OrdnungsgeméafRe UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar.

14.3. Transportgefahrenklassen

Keine Transport-Gefahrenkennzeichnung erforderlich.

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar.

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlicher Stoff/Meeresschadstoff
Nein.

14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender

Nicht anwendbar.

14.7. Massengutbeférderung gemak Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und geméR IBC-Code

Massenguttransport Nicht anwendbar.
entsprechend Annex Il von

MARPOL 73/78 und dem

IBC-Code

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das
Gemisch
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EU-Gesetzgebung Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Européischen Parlaments und des Rates vom 16.
Dezember 2008 (iber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen (in gednderter Fassung).
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 18.
Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer
Stoffe (REACH) in der gednderten Fassung.
Verordnung (EU) Nr. 2015/830 der Kommission vom 28. Mai 2015.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es ist keine Stoffsicherheitsbewertung durchgefiihrt worden.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Kurzworte, ADR: Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter
die im Sicherheitsdatenblatt  auf der StraRe.
verwendet werden RID: Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter
auf der Schiene.
IMDG: Internationaler Code fir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen.
IATA: Internationaler Luftverkehrsverband.
ADN: Europaisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter
auf Binnenwasserstrallen.
ATE: Schatzwert der akuten Toxizitat.
DNEL: Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung.
LC50: fir 50% einer Prifpopulation tédliche Konzentration.
LD50: fiir 50% einer Prifpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis).
PBT: persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff.
vPvB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.
BCF: Biokonzentrationsfaktor.

Einstufungsverfahren gemaR Nicht klassifiziert.: Berechnungsmethode.
Verordnung (EG) 1972/2008

Anderungsgriinde Uberarbeitete Formulierung. Abschnitt 2: Mégliche Gefahren // 2.2. Kennzeichnungselemente.
Anderungsdatum 13/11/2020

Anderung 5

Ersetzt Datum 19/03/2020

Sicherheitsdatenblattnummer 423

Volltext der Gefahrenhinweise H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Die hier gemachten Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen von Energizer Trading Ltd korrekt. Sie sind jedoch
nicht als Garantie oder Zusicherung gedacht und kénnen nicht als solche ausgelegt werden, und Energizer Trading Ltd
Ubernimmt keine rechtliche Verantwortung hierfiir. Alle Informationen und Empfehlungen von Energizer Trading Ltd aus
anderen Quellen als aus dieser Publikation, gleich ob in Bezug auf Produkte von Energizer Trading Ltd oder andere
Materialien, werden ebenfalls nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt. Der Kunde und Benutzer haftet zu jeder Zeit
dafir, dass die Materialien fur den jeweiligen Verwendungszweck geeignet sind. Werden Materialien, die nicht von Energizer
Trading Ltd hergestellt oder geliefert wurden, anstelle von oder in Verbindung mit Materialien verwendet, die von Energizer
Trading Ltd geliefert wurden, muss der Kunde daflir sorgen, dass alle technischen und sonstigen Informationen in Verbindung
mit diesen Materialien vom Hersteller oder Lieferanten eingeholt werden. Energizer Trading Ltd lehnt jede Haftung fur die in
diesem Dokument enthaltenen Informationen ab, da diese Informationen unter Bedingungen auferhalb unserer Kontrolle und
in Situationen, mit denen wir mdglicherweise nicht vertraut sind, angewandt werden konnten. Die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen werden unter der Bedingung bereitgestellt, dass der Kunde und Benutzer dieses Produktes sich
selbst von der Eignung des Produktes fiir den jeweiligen Zweck Uiberzeugt.

9/9



	SICHERHEITSDATENBLATT - Armor All® Shield Autowäsche
	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	1.4. Notrufnummer
	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	2.2. Kennzeichnungselemente
	2.3. Sonstige Gefahren
	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
	3.2 Gemische
	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1. Löschmittel
	5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung
	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
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